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10. Versicherung stimmungen verstossen, werden disqua-

Gemiss den Bestimmungen der Eidge- lifiziert. Uber die Disqualifikation einer

nossischen Militarversicherung. Patrouille entscheidet das Schiedsgericht.
11. Auszeichnungen 14. Beschwerdeverfabren

Jeder startende Teilnehmer erhidlt eine Beschwerden beziiglich des Wettkampfes

sind sofort, spitestens aber zehn Tage

Erinnerungsmedaille.
nach erfolgter Rangverkiindung, schrift-

Patrouillenrangierung: lich und begriindet dem Préasidenten der
Goldauszeichnung I pro Kategorie ZTK des SFV zuhanden des Schiedsge-
Silberauszeichnung 1 pro Kategorie richts einzureichen. Dieses hat die Be-
Bronzeauszeichnung 1 pro Kategorie schwerde innert 60 Tagen zu behandeln.

Sein Entscheid i dgiiltig.
sofern mindestens 6 Patrouillen je Kate- S SEIUSCHBIE! ISk BSpiy

gorie am Wettkampf teilnehmen. 15. Schlussbestimmung

Die Patrouille mit der héchsten Punkt- Die ZTK des SFV behilt sich das Recht
zahl je Hauptkategorie erhilt zusitzlich vor, nach Anhéren der beteiligten Ver-
eine Auszeichnung. biande das Wettkampfreglement und die

Wettkampfprogramme A und B wenn

Spezial- und Wanderpreise fiir Patrouil- s
notig abzuidndern.

len-, Mannschafts- u. Sektionswettkampf
nach separater Aufstellung, die spéter
publiziert wird, Genehmigt: Wettkampfprogramm A und B /
Bei Punktgleichheit entscheidet das Re-  Wettkampfreglement

sultat fier fachtechnischen Priifungen. Technische Leiter des SFV an der Sitzung
Anschliessend das Schiessresultat wih- | (.53 5 1981 in Zofingen

rend des Patrouillenlaufes.
' ‘ Zustehendes Organ der SOGV an der Sit-
12. Schiedsgericht zung vom 13. 5. 1982 in Fribourg
Dieses setzt sich zusammen aus dem 7 qohendes Organ des VSFG an der Sit-

Wettkampfkommandanten und je einem zung vom 15. 6, 1982 in Basel

Vertreter des SFV, SOGV, VSFG,
VSMK, SFPV (Experte, bzw. zentral- Zustehendes Organ des VSMK an der Sit-

technischer Leiter). zung vom 24, 4, 1982 in Brig
13. Disqualifikationen Schweizerischer Fourierverband
Patrouillen, die gegen die Wettkampfbe- Zentraltechnische Kommission

Sie lesen im nachsten «Der Fourier»

Wihrend Sie sich rdakeln im heissen Sand (so hoffen wir), prachtige Bergwanderungen
unternehmen oder sich von einem Reisebiiro in ferne Gegenden entfiihren lassen, laufen
bei uns die Vorbereitungen fiir die Augustnummer auf Hochtouren. (Unsere Militédrzeit-
schrift ist unseres Wissens die einzige, welche zwdlfmal erscheint im Jahr und keine Doppel-
nummer Juli/ August kennt. Das ist mit ein Grund fiir die permanente Aktualitdt, So finden
Sie die neuen Richtpreise beispielsweise bereits in der Julinummer, welche vielleicht noch
unter Threr unbewiltigten Ferienpost steckt.)

In unserer Septembernummer lesen Sie im Hauptartikel viel Interessantes zum Thema
«Kampf und Versorgung bei der Infanterie»,

verfasst von einem ganz besonders kompetenten Fachmann. Es berichtet fiir Sie: Oberst
i Gst Rickert, Chef Stabsstelle Planung des Bundesamtes fiir Infanterie. Er hat seinen
Artikel speziell auf Quartiermeister und Fouriere zugeschnitten und wir diirfen gespannt
sein was die neue Nummer bringt. Sofern noch gentigend Platz vorhanden ist, wird Oberst
Kernen, Chef Sektion Rechnungswesen Tips fiir das Erstellen einer fehlerlosen Buchhaltung
verraten. Dieser Artikel wurde vielfach gewiinscht und liegt momentan druckreif vor.

314



	Sie lesen im nächsten "Der Fourier"

